
Präventionsteam Polizeiinspektion 
Osnabrück

- Kriminalprävention/ Einbruchschutz /Senioren

- Jugendsachen/ Ansprechpartner Schulen/ Uni  

Gewaltprävention/Medienkompetenz

- Verkehrssicherheitsberatung 

- Häusliche Gewalt / Opferschutz

- Puppenbühne :  Theaterstücke/ Videoclips  zum Thema 
Verkehrssicherheit, Zivilcourage, häusliche Gewalt

Wie? 

Präventionsmaterialien, Vorträge, Projekt- oder Aktionstage, 
Mitwirkung an Sicherheitskonzepten (Amok), Netzwerke und 

Kooperationen, …



Niedersächsischer Schulerlass – Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen 
in Schulen in Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft  des MK, des MI 

und des MJ vom 01.06.2016

Verpflichtung zur Zusammenarbeit, zur gegenseitigen Benennung von 
Ansprechpartnern und Anzeige bestimmter Straftaten:

z.B. bei Mord, Totschlag, Straftaten gegen die sex. Selbstbestimmung, gef. 
Körperverletzung(z.B. mit Waffen), politisch oder religiös motivierte Kriminalität, 
Raub (Abziehen), Diebstahl, Sachbeschädigung, Verstoß gegen BTMG, Verletzung 

des persönlichen Lebens- und Geheimbereiches (z.B. Missbrauch digitaler 
Medien),……

Schulerlass



- Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, Nötigung, Bedrohung, Stalking    
….Cybermobbing: kein eigener Straftatbestand,…das Smartphone wird zur Waffe; 
das Schulmobbing wird in den virtuellen Raum verlagert, ist genauso strafbar wie in der realen Welt. 

- Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen- wer Bilder herstellt, 
aufnimmt, sie überträgt oder weitergibt. Kunsturhebergesetz (Recht am eigenen Bild, nur mit 
Einverständnis des Abgebildeten weiterverbreiten)      

- Verbreitung pornografischer Schriften (ganz oder teilweise unbekleidete Kinder oder Jgdl. in 
unnatürlicher geschlechtsbetonter Körperhaltung, evtl. ist schon der Besitz strafbar)

- Extremistische Inhalte können Nachrichten/WhatsApp-Sticker/Bilder oder Videos sein, die 
gewaltverherrlichende, rassistische, antisemitische, menschenfeindliche oder diskriminierende Inhalte 
darstellen.

Typische 

Straftaten



- Sex. Missbrauch von Kindern  (Cybergrooming= online basierte Anbahnung eines sex. Missbrauchs von 
einem Kind/Jgdl., oft im Chatroom, Foren, online-Spielen. 

- Sexting: digitaler Austausch von Nacktbildern oder Sexvideos; prinzipiell nicht strafbar, wenn in 
wechselseitigem Einvernehmen. ABER: wenn ohne Zustimmung , dann strafbar! 

- Kettenbriefe: Nicht teilen! Nicht weiterverbreiten! Nicht beantworten!  LÖSCHEN!
Den Empfängern das Gefühl der Angst und Unsicherheit nehmen.

Wann ist ein Inhalt verbreitet? Wann privat?

Wenn er von allen eingesehen werden kann, dazu zählt auch das Herumzeigen auf dem Schulhof, im 
Bus…evtl. auch bei geschlossenen Benutzergruppen. -Weitergabe an Polizei stellt KEIN Verbreiten dar. 

Wichtig: unabhängig vom Strafrecht können Opfer auch zivilrechtliche Schadenersatz-Forderungen geltend 
machen; Kids zwischen 7 und 18 Jahren haften für von ihnen angerichtete Schäden!

z.B. auf dem Nachhauseweg von der Schule: Steine werfen von Brücke auf Fahrzeuge; §315b StGB



Sicherstellung/ Beschlagnahme von Tatmitteln (z.B. Handy, Waffen, Drogen)

- nur durch Polizei
- Lehrer lediglich mit Zustimmung/ Freiwilligkeit des beschuldigten Schülers/Schülerin 

- Einsichtnahme in den Speicher eines Mobilgerätes: 

- Lehrer nur mit Einverständnis des Schülers/Schülerin

- Durchsuchung: 

- grundsätzlich nur die Polizei (DS des Beschuldigten und seiner Sachen), mit Zustimmung 
/Freiwilligkeit auch von einer Lehrkraft. Es empfiehlt sich, einen Zeugen hinzuzuziehen.

- Fluchtversuch:  -nach Entdeckung der Tat-

- Festhalterecht für Jedermann , §127 (1) StPO
- Betreffen auf frischer Tat     - um eine Tatfortsetzung zu verhindern(z.B. das Weiterleiten 

von unrechtmäßigen Fotos) und um der Polizei die Sicherstellung der Tatmittel zur 
Beweissicherung zu ermöglichen. 

Rolle der 
Lehrkräfte





7

Weitere nützliche Seiten im Netz…



Fragen???

praevention@pi-os.polizei.niedersachsen.de

0541 327 2041 oder 0541 327 2042

www.polizei-beratung.de


